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Unternehmensteuer

FG Düsseldorf: Keine Anerkennung der Gemeinnützigkeit bei
Verfolgung allgemeinpolitischer Ziele

Sachverhalt
Der Kläger begehrt seine Anerkennung als gemeinnützige Körperschaft i.S.d. § 5 Abs. 1 Nr. 9
KStG. Satzungsmäßiger Zweck ist die Förderung der internationalen Gesinnung und
Toleranz auf allen Gebieten der Kultur und des Völkerverständigungsgedankens.

Entscheidung
Die Satzung des Klägers entspricht den Anforderungen des § 60 AO. Die tatsächliche
Geschäftsführung entsprach im Streitzeitraum auch dem Satzungszweck der Förderung der
Völkerverständigung. 

Nach der überwiegenden Ansicht, soll die Völkerverständigung zur Entwicklung und
Stärkung freundschaftlicher Beziehungen zwischen den Völkern und damit der
Friedenssicherung und internationalen Entspannung beitragen. Ihr dienen somit alle
Aktivitäten, die zur zwischenmenschlichen Begegnung der Angehörigen verschiedener
Völker beitragen, das Wissen über andere Völker mehren und die Einsicht in Vorteile
friedlichen Zusammenlebens fördern oder die kulturelle, politische, soziale, religiöse Lage
von Völkern darstellen und für das Verständnis der Völker untereinander sowie die
Respektierung der bestehenden Unterschiede werben. 

Die Förderung der Völkerverständigung verlangt nicht zwingend Neutralität oder
ausgewogene politische Meinungsäußerungen. Friedenspolitik kann durchaus kontrovers
angelegt sein. 

Der Kläger bewegte sich bei seiner Betätigung auch im Rahmen der verfassungsgemäßen
Ordnung. Die Betätigung einer gemeinnützigen Körperschaft zur Förderung der
Allgemeinheit im Rahmen der verfassungsmäßigen Ordnung i.S.d. Art. 2 Abs. 1 GG halten
muss. Soweit der Kläger im Rahmen seiner friedenpolitischen Aktivitäten überwiegend
Auffassungen vertritt, die nicht mehrheitsfähig sind, stellt er die verfassungsmäßige
Ordnung nicht in Frage, weil gerade die Meinungsfreiheit für die Demokratie konstituierend
ist und eine Auseinandersetzung mit dem politischen Gegner, aber auch mit
Verfassungsgrundsätzen und –werten zulässt. 

Die Anerkennung der Gemeinnützigkeit scheitert jedoch daran, dass der Kläger über die
Verfolgung seiner satzungsmäßigen Ziele hinaus bereits nach seinem eigenen Verständnis,
das er in seinen „politischen Zielsetzungen“ detailliert niedergelegt hat, allgemein politisch
betätigt. 

Mit der Beeinflussung der allgemein politischen Meinungsbildung, werden grundsätzlich
keine gemeinnützigen Zwecke verfolgt. Stellt sich der gemeinnützige Zweck unmittelbar als
Gegenstand der allgemeinen Politik dar, schließt die Beeinflussung der politischen
Meinungsbildung in diesem Bereich die Förderung der Allgemeinheit und damit der
Gemeinnützigkeit allerdings schon deshalb nicht aus, weil die begünstigte Tätigkeit
zwangsläufig mit einer gewissen politischen Zielsetzung verbunden ist. Andernfalls stünde
die Gemeinnützigkeit einer Vielzahl steuerbegünstigter Körperschaften in Frage. 

Der Kläger ging vorliegend jedoch weit über dieses Ziel hinaus, indem er umfassend zu
allgemeinpolitischen Themen und Fragen Stellung genommen und zur Wahl einer
bestimmten Partei aufgerufen hat.

Der BFH hat hierzu mit Urteil vom 09.02.2011 ( I R 19/10) entschieden - siehe ausführlicher in
den Deloitte Tax-News.

Fundstelle
Finanzgericht Düsseldorf, Urteil v. 09.02.2010, 6 K 1908/07

http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&sid=881cb98d45a7c34c57efd521b7719124&nr=23794&pos=0&anz=1
http://www.deloitte-tax-news.de/steuern/private-einkommensteuer/bfh-keine-anerkennung-der-gemeinnuetzigkeit-bei-verfolgung-allgemeinpolitischer-ziele1.html
http://www.fg-duesseldorf.nrw.de/service/index.php


Ansprechpartner
Andrea Kochenbach | München

www.deloitte-tax-news.de Diese Mandanteninformation enthält ausschließlich
allgemeine Informationen, die nicht geeignet sind,
den besonderen Umständen eines Einzelfalles
gerecht zu werden. Sie hat nicht den Sinn, Grundlage
für wirtschaftliche oder sonstige Entscheidungen
jedweder Art zu sein. Sie stellt keine Beratung,
Auskunft oder ein rechtsverbindliches Angebot dar
und ist auch nicht geeignet, eine persönliche
Beratung zu ersetzen. Sollte jemand Entscheidungen
jedweder Art auf Inhalte dieser
Mandanteninformation oder Teile davon stützen,
handelt dieser ausschließlich auf eigenes Risiko.
Deloitte GmbH übernimmt keinerlei Garantie oder
Gewährleistung noch haftet sie in irgendeiner
anderen Weise für den Inhalt dieser
Mandanteninformation. Aus diesem Grunde
empfehlen wir stets, eine persönliche Beratung
einzuholen. 

This client information exclusively contains general
information not suitable for addressing the particular
circumstances of any individual case. Its purpose is
not to be used as a basis for commercial decisions or
decisions of any other kind. This client information
does neither constitute any advice nor any legally
binding information or offer and shall not be
deemed suitable for substituting personal advice
under any circumstances. Should you base decisions
of any kind on the contents of this client information
or extracts therefrom, you act solely at your own risk.
Deloitte GmbH will not assume any guarantee nor
warranty and will not be liable in any other form for
the content of this client information. Therefore, we
always recommend to obtain personal advice.

mailto:akochenbach@deloitte.de?subject=Deloitte%20Tax-News%253A%20FG%20Duesseldorf%253A%20Keine%20Anerkennung%20der%20Gemeinnuetzigkeit%20bei%20Verfolgung%20allgemeinpolitischer%20Ziele%20

	FG Düsseldorf: Keine Anerkennung der Gemeinnützigkeit bei Verfolgung allgemeinpolitischer Ziele
	Sachverhalt
	Entscheidung
	Fundstelle
	Ansprechpartner


